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Für Einkommensteuerpflichtige 

Qualifizierung von Einkünften aus der Vermietung 

und Veräußerung von Containern im Rahmen eines 

Investments 

Die Finanzbehörde hat im Streitfall die Vermietung und 

beabsichtigte Veräußerung der Container durch den Klä-

ger zu Unrecht nicht als gewerblich eingestuft. Die vom 

Kläger beabsichtigten Aktivitäten in Form des An- und 

Verkaufs sowie der Vermietung von Containern über-

schritten den Rahmen privater Vermögensverwaltung 

und erfüllten die Voraussetzungen eines Gewerbebe-

triebs. 

Das Finanzgericht Düsseldorf wies darauf hin, dass sol-

che besonderen Umstände, die zum Überschreiten der 

privaten Vermögensverwaltung führen, der Bundesfi-

nanzhof annimmt, wenn die Vermietungstätigkeit mit 

dem An- und Verkauf der beweglichen Wirtschaftsgüter 

aufgrund eines einheitlichen Geschäftskonzepts zu einer 

einheitlichen Tätigkeit verklammert ist. Hierfür ist wie-

derum erforderlich, dass sich die (kurzfristige) Vermie-

tung der beweglichen Wirtschaftsgüter und deren Veräu-

ßerung derart bedingen, dass die Veräußerung erforder-

lich ist, um überhaupt einen Gewinn zu erzielen. Das Ge-

schäftskonzept muss darauf gerichtet sein, dass sich erst 

durch die Erzielung eines Veräußerungserlöses bei Ver-

kauf der vermieteten Wirtschaftsgüter der angestrebte 

Totalgewinn erzielen lässt. Ob diese Voraussetzung ge-

geben ist, hängt von einer Würdigung der Umstände des 

Einzelfalls ab.  

Verdeckten Gewinnausschüttung bei Alleingesell-

schafter-Geschäftsführer trotz Privatnutzungsver-

bots eines betrieblichen Pkw 

Bei einem Alleingesell-

schafter-Geschäftsfüh-

rer kann selbst dann ein 

zu einer verdeckten Ge-

winnausschüttung 

(vGA) führender An-

scheinsbeweis für die 

Privatnutzung eines von 

der GmbH überlassenen Pkw vorliegen, wenn im Anstel-

lungsvertrag ein Privatnutzungsverbot vereinbart wurde. 

Die verdeckte Gewinnausschüttung ist auf Ebene der Ge-

sellschaft jedoch nicht nach der 1%-Regelung, sondern 

nach Fremdvergleichsgrundsätzen zu bewerten. So ent-

schied das Finanzgericht Münster. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs spricht 

die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass ein einem 

Gesellschafter-Geschäftsführer von der Gesellschaft zur 

Nutzung überlassenes betriebliches Fahrzeug auch privat 

genutzt wird. Dies gilt auch bei einem Privatnutzungs-

verbot, wenn keine organisatorischen Maßnahmen ge-

troffen wurden, die eine private Nutzung ausschließen. 

Für den Anscheinsbeweis spricht, dass ein Privatnut-

zungsverbot wegen des fehlenden Interessengegensatzes 

keine gesellschaftsrechtlichen oder arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen nach sich zieht. Es kann daher nicht ohne 

Weiteres unterstellt werden, dass der Geschäftsführer 

sich tatsächlich an das Verbot hält. Die Klägerin hat den 

Anscheinsbeweis nicht entkräftet. Sie hat es versäumt, 

Beweisvorsorge etwa durch die Führung eines Fahrten-

buches oder sonstige Aufzeichnungen zu treffen. Zur tat-

sächlichen Durchführung der Vereinbarung, wonach das 

betriebliche Fahrzeug nach Geschäftsschluss auf dem 

Firmengelände abzustellen ist, hat die Klägerin keine Be-

lege vorgelegt. Da der aufgrund des Anscheinsbeweises 

anzunehmenden Privatnutzung keine Überlassungsver-

einbarung zugrunde lag, führt diese nicht zu Arbeitslohn, 

sondern zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. 

Diese ist allerdings - entgegen der Auffassung des Fi-

nanzamts - nicht anhand der 1 %-Regelung zu bewerten, 

da dieser lohnsteuerrechtliche Wert für die Bewertung ei-

ner verdeckten Gewinnausschüttung nicht gilt. Der Wert 

ist vielmehr nach Fremdvergleichsmaßstäben zu schät-

zen. Bei der Berechnung hat das Gericht einen Ge-

winnaufschlag von 5 % auf die Fahrzeugkosten vorge-

nommen und die Privatnutzung mit 50 % angesetzt. Das 

Gericht hat ebenfalls die Sonderabschreibung für das neu 

angeschaffte Fahrzeug versagt, da dieses nicht zu min-

destens 90 % betrieblich genutzt worden ist. Die Klägerin 

hat ihrem Geschäftsführer das Fahrzeug gerade nicht be-

trieblich im Rahmen des Anstellungsvertrags überlassen, 

sondern im Rahmen einer verdeckten Gewinnausschüt-

tung. Dies stellt keine betriebliche Nutzung i. S. v. § 7g 

EStG dar. 

Zurückgezahlte Erstattungszinsen als negative Ein-

nahmen aus Kapitalvermögen 

Wenn Erstattungszinsen zur Einkommensteuer zuguns-

ten des Steuerpflichtigen festgesetzt und an ihn ausge-

zahlt werden und der Steuerpflichtige diese Zinsen auf-

grund einer erneuten Zinsfestsetzung an das Finanzamt 

zurückzahlt, kann die Rückzahlung zu negativen Einnah-

men aus Kapitalvermögen führen. So entschied der Bun-

desfinanzhof. 

Das Entstehen negativer Einnahmen setzt voraus, dass 

die vom Steuerpflichtigen aufgrund der erneuten Zins-

festsetzung zu zahlenden Zinsen auf denselben Unter-

schiedsbetrag und denselben Verzinsungszeitraum ent-

fallen wie die aufgrund der früheren Zinsfestsetzung 
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erhaltenen Erstattungszinsen. 

Für Umsatzsteuerpflichtige 

Weihnachtsfeier als umsatzsteuerliche Steuerfalle 

Betriebsveranstaltungen, wie z. B. anstehende Weih-

nachtsfeiern, sind lohnsteuerlich weitestgehend kodifi-

ziert. Leider gilt dies nicht bei der Umsatzsteuer, da es 

dort an einer konkreten gesetzlichen Norm fehlt. Bei der 

unentgeltlichen Erbringung einer anderen sonstigen Leis-

tung durch einen Unternehmer für den privaten Bedarf 

seines Personals handelt es sich nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 

UStG, mit Ausnahme bei Aufmerksamkeiten, um eine 

der sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellte 

Leistung, die im Inland steuerbar ist. 

Nicht steuerbar dagegen sind Leistungen, die überwie-

gend durch das betriebliche Interesse des Arbeitgebers 

veranlasst sind. Die Finanzverwaltung vertritt dabei die 

Ansicht, dass Zuwendungen im „üblichen“ Rahmen bis 

zu einer Höhe von 110 Euro einschließlich Umsatzsteuer 

je Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung bei bis zu 

zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr der Fall anzuneh-

men sind.  

Mit Urteil vom 10.05.2023 behandelt der BFH den Be-

trag von 110 Euro aus umsatzsteuerlicher Sicht als eine 

Freigrenze. Die Folge ist: Beabsichtigt der Unternehmer 

bereits bei Leistungsbezug, die bezogene Leistung aus-

schließlich und unmittelbar für unentgeltliche Wertabga-

ben i. S. des § 3 Abs. 9a UStG zu verwenden, ist er nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Des Weiteren folgt hieraus, dass der Unternehmer eine 

gleichgestellte sonstige Leistung i. S. des § 3 Abs. 9a 

UStG umsatzversteuern muss, obwohl kein Vorsteuerab-

zug besteht. 

Hinweis 

Die Bundesregierung plant, den Freibetrag von 110 

Euro auf 150 Euro anzuheben. 

Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer 

Die Einfuhr erfordert für das Unternehmen eine Verwen-

dung des eingeführten Gegenstandes für Zwecke der be-

steuerten Umsätze des Unternehmers. Dies setzt voraus, 

dass er den Gegenstand selbst und damit dessen Wert für 

diese Umsätze verwendet. Wenn der Unternehmer in Be-

zug auf den eingeführten Gegenstand lediglich eine Ver-

zollungs- oder eine Beförderungsdienstleistung erbringt, 

steht ihm daher kein Abzugsrecht der 

Einfuhrumsatzsteuer zu. 

Damit bestätigte der Bundesfinanzhof die Entscheidung 

des Finanzgerichts Hamburg. Ein Steuerpflichtiger, der 

als indirekter Vertreter eine Zollanmeldung abgibt und 

dessen Tätigkeit sich im Zusammenhang mit der Einfuhr 

der Waren auf die Übernahme der Zollformalitäten be-

schränkt, kann die von ihm gezahlte Einfuhrumsatzsteuer 

allenfalls dann als Vorsteuer abziehen, wenn ein unmit-

telbarer und direkter Zusammenhang mit bestimmten 

Ausgangsumsätzen bzw. mit der wirtschaftlichen Ge-

samttätigkeit des Steuerpflichtigen nachgewiesen wird. 

Ein etwaiger Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 

Gesamttätigkeit wird jedenfalls durch den Zusammen-

hang der Einfuhrumsatzsteuer mit dem bestimmten Aus-

gangsumsatz des ausländischen Lieferers verdrängt. 

Für Erbschaftsteuerpflichtige 

Umfang der erbschaftsteuerlichen Befreiung eines 

Familienheims 

Unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 1 Nr. 4c Erb-

schaftsteuergesetz (ErbStG) ist der Übergang der selbst-

bewohnten Immobilie (sog. Familienheim) von der Erb-

schaftsteuer befreit. Das Niedersächsische Finanzgericht 

entschied zum Umfang der Steuerbefreiung, dass nur die 

Grundfläche des mit dem Familienheim bebauten Flur-

stücks (oder bei größeren Flurstücken eine angemessene 

Zubehörfläche) nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG von der 

Erbschaftsteuer befreit ist. 

Der Kläger erwarb durch Erbschaft sechs Flurstücke. 

Fünf dieser Flurstücke waren (§ 890 BGB) zusammenge-

fasst als ein Grundstück im Grundbuch vereinigt. Im 

Streitfall gab es die Besonderheit, dass das für die Bewer-

tung zuständige Finanzamt drei der fünf im Grundbuch 

vereinigten Flurstücke in einem Bescheid zusammenge-

fasst und für diese einen Gesamtwert festgestellt hatte. In 

der Erläuterung des Bescheides hatte das Bewertungsfi-

nanzamt ausgeführt, dass die Steuerbefreiung für das Fa-

milienheim ggf. nur für das eine Flurstück zu gewähren 

sei, auf dem das Haus steht.  

So sah es auch das für die Erbschaftsteuer zuständige Fi-

nanzamt. Es übernahm in den Erbschaftsteuerbescheid 

nicht den festgestellten Gesamtwert für die drei Flurstü-

cke und gewährte hierfür die Steuerbefreiung, sondern 

rechnete stattdessen aus dem Gesamtwert den Wert des 

mit dem Einfamilienhaus bebauten Flurstücks heraus und 

gewährte nur in dieser Höhe die Steuerbefreiung. Der 

Kläger begehrte hingegen die Steuerbefreiung für alle 

drei Flurstücke. 

Das Niedersächsische Finanzgericht vertrat die Ansicht, 
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dass das Erbschaftsteuerfinanzamt zu Recht nur das tat-

sächlich mit dem Familienheim bebaute Flurstück von 

der Steuer befreit hatte. Es bleibt abzuwarten, wie sich 

der Bundesfinanzhof zu dieser Frage positioniert. 

Hinweis 

Bei der Erbschaftsteuer erfolgt die Bewertung von 

Grundbesitz durch das Finanzamt, in dessen Bezirk das 

entsprechende Grundstück liegt. Die so festgestellten 

Werte sind dann, vom für die Erbschaftsteuer zuständi-

gen Finanzamt, als „Grundlagenbescheide“ in den Erb-

schaftsteuerbescheid zu übernehmen. Über die Steuer-

befreiung für ein Familienheim wiederum entscheidet 

das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt. 

Verfahrensrecht 

Keine Änderung nach § 173a AO bei fehlerhaftem 

Datenimport ins ELSTER-Portal 

Vertut man sich beim Import von steuerlichen Daten in 

das ELSTER-Portal, ist dies kein korrigierbarer Schreib-

fehler aufgrund neuer Tatsachen im Sinne des § 173a Ab-

gabenordnung (AO).  

Die Steuerpflichtigen erstellten ihre Einkommensteuer-

erklärung selbst, indem sie diese über das Portal "ELS-

TER Formular" der Finanzverwaltung übermittelten. Sie 

erklärten Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, Ka-

pitalvermögen sowie Vermietung und Verpachtung. Das 

Finanzamt (FA) teilte nach Erhalt der Daten den Steuer-

pflichtigen mit, dass bei diesem gewählten Datentransfer 

(sog. komprimiertes Verfahren) zum übertragenen Da-

tensatz noch die Papierausfertigung mit Unterschrift ein-

zureichen sei. Dies wurde nachgeholt, worauf das FA 

eine antragsgemäße Veranlagung durchführte und die 

Einkommensteuer für das Streitjahr mit Bescheid vom 

23.10.2019 festsetzte. Am 25.10.2019 übermittelten die 

Steuerpflichtigen für dasselbe Streitjahr erneut eine Ein-

kommensteuererklärung, nunmehr im sog. authentifizier-

ten Verfahren ("MEIN ELSTER"). Dabei unterlief den 

Steuerpflichtigen ein Fehler im Datentransfer. Anstelle 

der für das Veranlagungsjahr maßgeblichen Erklärungs-

daten, wurden irrtümlich die Daten des Vorjahres in das 

Formular eingespielt. Dem FA fiel der Irrtum der Kläger 

nicht auf. Es wertete die neuerliche Datenübermittlung 

als berichtigte Einkommensteuererklärung für das Streit-

jahr aus und erließ am 13.11.2019 einen geänderten Be-

scheid gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO mit entspre-

chenden Änderungshinweisen. Der Streit war vorpro-

grammiert, da die „neu“ festgesetzte Einkommensteuer 

höher ausfiel. Im Mai 2020 beantragten die 

Steuerpflichtigen - jetzt Kläger - die Aufhebung des ge-

änderten Einkommensteuerbescheids.  

Das FA lehnte den Antrag ab und verwies auf die inzwi-

schen eingetretene Bestandskraft. Der Einspruch blieb 

ohne Erfolg. Das Finanzgericht wies die Klage ab. Der 

geänderte Einkommensteuerbescheid könne mangels 

einschlägiger Korrekturvorschriften nicht aufgehoben 

werden.  

Der Bundesfinanzhof stellte fest, dass die Fehlerquelle - 

Export der falschen Steuererklärungsdaten in das Portal 

"MEIN ELSTER" - durch die Kläger zu vertreten sei. 

Dieses Versehen sei mangels Offensichtlichkeit nicht 

nach § 129 AO zu werten. 

Hinweis 

Bei der eigenen Erstellung der Steuererklärung mit Da-

tentransfer über ELSTER ist höchste Vorsicht und 

Sorgfalt geboten. 

Sonstiges 

Möglichkeiten der Einwendungen gegen Bescheide 

der Finanzämter 

Gegen (fast) alle Bescheide der Finanzämter kann der be-

troffene Steuerbürger Einwendungen erheben, wenn er 

der Auffassung ist, dass er ungerecht, d. h. nicht dem Ge-

setz entsprechend, behandelt wurde. Am Beginn der Py-

ramide von Einwendungen steht der Einspruch, dessen 

formelle Voraussetzungen in der steuerlichen Abgaben-

ordnung (AO) geregelt sind. 

Der Einspruch ist statthaft gegen Steuerbescheide, Fest-

stellungsbescheide, Messbescheide und auch Vollstre-

ckungsmaßnahmen eines Finanzamts und muss an dasje-

nige Finanzamt gesandt werden, von dem der Bescheid 

oder die Maßnahme erlassen wurde. Die Einlegung kann 

schriftlich oder elektronisch erfolgen. In besonderen Fäl-

len kann dies auch im Finanzamt persönlich „zur Nieder-

schrift“ vor einem Beamten erklärt werden. Eine SMS 

reicht aber nicht aus. Eine vorgeschriebene Form gibt es 

für den Einspruch nicht, aus dem Schreiben oder der  

E-Mail muss aber hervorgehen, gegen welchen Bescheid 

oder gegen welche Festsetzung sich der Betroffene 

wehrt. Eine falsche Bezeichnung, wie etwa Widerspruch 

oder Beschwerde ist nicht schädlich. Es muss aber darauf 

geachtet werden, dass Feststellungen in einem besonde-

ren Feststellungsbescheid, z. B. die Einkünfte mehrerer 

Personen in einem Bescheid, zwar auch noch beim Fi-

nanzamt angegriffen werden können, das den folgenden 

Einkommensteuerbescheid erlassen hat, aber nur 
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innerhalb der Frist, die für den Feststellungsbescheid gilt. 

Diese Frist beträgt grundsätzlich einen Monat, berechnet 

vom Tag des Eingangs des Bescheides. Dieser Tag wird 

fiktiv am 3. Tag nach dem Bescheid-Datum angenom-

men. 

Der Name des Einspruchsführers muss aus dem Schrei-

ben hervorgehen, eine Unterschrift ist nicht zwingend er-

forderlich. Der Einspruch muss nicht von einem Steuer-

berater, Rechtsanwalt oder anderen Angehörigen dieses 

Berufszweigs verfasst werden, dies kann jeder Be-

troffene selbst erledigen. Der Einspruch ist kostenfrei 

beim Finanzamt. Liegt ein wirksamer Einspruch vor, 

muss das zuständige Finanzamt den gesamten Bescheid 

und insbesondere die vorgebrachten Einwendungen 

überprüfen. Daraus folgt, dass auch evtl. andere Fehler 

des Bescheides behoben werden können, die der Steuer-

bürger bisher nicht bemerkt oder nicht beanstandet hat. 

Ergibt sich daraus eine höhere Steuer, muss das Finanz-

amt den Steuerbürger darauf hinweisen, damit er die 

Möglichkeit hat, den Einspruch zurückzuziehen. Dann 

bleibt alles wie bisher. Nach der Prüfung des Einspruchs 

muss die Behörde entweder den Bescheid ändern, wenn 

sie die Einwendungen anerkennt, oder eine ablehnende 

begründete Einspruchsentscheidung erlassen. 

Die Einlegung eines Einspruchs führt nicht dazu, dass 

eine festgesetzte Steuer nicht gezahlt werden muss. Hier-

für ist ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung erfor-

derlich. Diesem Antrag soll die Behörde folgen, wenn 

ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Bescheides be-

stehen oder wenn die Zahlung eine unbillige Härte zur 

Folge hätte. Ist der Steuerbürger mit der Einspruchsent-

scheidung nicht einverstanden, kann er dagegen Klage 

vor dem Finanzgericht erheben. Das gleiche gilt, wenn 

über den Einspruch ohne zwingenden Grund nicht inner-

halb von sechs Monaten entschieden wurde, dann kann 

eine „Untätigkeitsklage“ eingereicht werden. 

Steuergeheimnis: Dritten dürfen aus Steuerstrafver-

fahren bekanntgewordene personenbezogene Daten 

nicht offenbart werden 

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hielt es für rechtmäßig, 

dass mit Rücksicht auf das Steuergeheimnis Durchsu-

chungsbeschlüsse unter Darlegung des Tatvorwurfs 

knapper oder gar nicht begründet werden müssen. Das 

erscheine unter dem Gesichtspunkt der Rechtsschutz-

möglichkeiten des Dritten auch deshalb als gangbar, weil 

der am Steuerstrafverfahren nicht beteiligte Dritte regel-

mäßig ohnehin nicht in der Lage sei, der Begründung des 

Tatverdachts gegen den Beschuldigten entgegenzutreten. 

Nach dem Steuergeheimnis dürften personenbezogene 

Daten eines anderen, die im Besteuerungs- oder 

Steuerstrafverfahren bekanntgeworden seien, Dritten ge-

genüber nicht unbefugt offenbart werden. 

Gesetzgebung 

Ermäßigte Umsatzsteuer in der Gastronomie endet 

zum 31.12.2023  

Der bis Jahresende ermäßigte Steuersatz von 7 % in der 

Gastronomie auf Essen im Restaurant wird nicht verlän-

gert. Der Steuersatz liegt nach dem Jahreswechsel wieder 

bei 19 %. Darauf verständigte sich nach Informationen 

der Deutschen Presse-Agentur die Ampel-Koalition.  

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 

(MoPeG) tritt am 01.01.2024 in Kraft 

Am 01.01.2024 tritt das Gesetz zur Modernisierung des 

Personengesellschaftsrechts (MoPeG) in Kraft. Es soll 

das Personengesellschaftsrecht modernisieren und an die 

aktuellen Anforderungen der Wirtschaft anpassen. Das 

Gesetz bringt bedeutende Änderungen für Personenge-

sellschaften, insbesondere für die Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts (GbR). Die Rechtsfähigkeit der GbR, die 

Einführung eines Gesellschaftsregisters und die Mög-

lichkeit der Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz 

stellen die wesentlichen Änderungen dar. Das Gesetz be-

inhaltet auch Änderungen im Steuerrecht, wie z. B. die 

Möglichkeit für Personengesellschaften, zur Körper-

schaftsteuer zu optieren, und steuerliche Entlastungen für 

kleinere Personengesellschaften. Daher sollten sich Un-

ternehmern und Gesellschaften mit den Änderungen aus-

einandersetzen und entsprechende Maßnahmen ergrei-

fen. 

Wachstumschancengesetz verabschiedet 

Das sog. Wachstumschancengesetz wurde am 

17.11.2023 im Deutschen Bundestages verabschiedet. 

Die Bundesregierung will damit die Wettbewerbsfähig-

keit des Standorts Deutschland stärken. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2023/Januar 2024

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  

Solidaritätszuschlag 

11.12.20231 10.01.20242 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  

Solidaritätszuschlag 

11.12.2023 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-

schlag 

11.12.2023 entfällt 

Umsatzsteuer 11.12.20233 10.01.20244 

Ende der Schonfrist 

obiger Steuerarten bei 

Zahlung durch: 

Überweisung5 14.12.2023 15.01.2024 

Scheck6 11.12.2023 10.01.2024 

Sozialversicherung7 27.12.2023 29.01.2024 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszu-

schlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 

an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das vorangegangene Kalen-

derjahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf 

elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 

Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstel-

lung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt  gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 

empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 

jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 21.12.2023/25.01.2024, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Beson-

derheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehalts-

daten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 

oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 


